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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir haben Ihnen ein Sonderrundschreiben zur Künstlersozialkasse diesem Mandantenrundschreiben beige-
legt. Zu dieser Abgabenart haben wir weitere Kenntnisse, die wir aber hier nicht alle veröffentlichen können. Wenn 
Sie glauben, von der Künstlersozialkasse betroffen zu sein und weiteren Erklärungsbedarf haben, können wir Ih-
nen auf Anforderung ein zweiseitiges Informationsblatt zur Verfügung stellen, in dem u. a. alle von der Künstlerso-
zialkasse betroffenen Berufe genannt sind. Wir stehen ihnen selbstverständlich hierzu auch für ein persönliches 
Gespräch oder für eine telefonische Auskunft zur Verfügung. Umfassender Katalog zur Künstlersozialkasse unter 
www.st-verbund.de Aktuelle Mandanteninformationen. 
 
 
 
Ihre Steuerberaterin 
C. Hegewald  
 

Erteilung einer Steuernum-
mer kann nicht verweigert 
werden 
Das Finanzamt kann die Erteilung einer 
Steuernummer für umsatzsteuerliche 
Zwecke nicht verweigern. Nach Ansicht 
des Bundesfinanzhofs besteht zwar kein 
öffentlich-rechtlicher Anspruch auf Ertei-
lung einer Steuernummer. Allerdings er-
gebe sich der Anspruch aus den Vor-
schriften des Umsatzsteuergesetzes, die 
den Unternehmer verpflichten, auf seiner 
Rechnung die Steuernummer oder die 
Umsatzsteuer-Identifikations-nummer 
anzugeben. Die Ablehnung der Erteilung 
einer Steuernummer habe auch die Wir-
kung eines Tätigkeitsverbots und greife 
somit in den Schutzbereich des Grund-
rechts auf Berufsfreiheit ein. 
Einer im Handelsregister eingetragenen 
GmbH hatte das Finanzamt die Erteilung 
einer Steuernummer versagt, weil der 
Alleingesellschafter-Geschäftsführer im 
Ausland wohnte und die Gesellschaft mit 
Altmetallen handelte. Das Finanzamt 
hatte Umsatzsteuerausfälle in Milliar-
denhöhe befürchtet. 

Aufwendungen für eigenka-
pitalersetzende Bürgschaf-
ten bei nur mittelbarer Be-
teiligung an einer GmbH 
nicht abzugsfähig 
Herrn A gehörten 100 % der Anteile der 
A-GmbH, die wiederum zu 50 % an der 
B-GmbH beteiligt war. Für Bankdarlehen 
der B-GmbH übernahm A persönlich die 
Bürgschaft. Als die B-GmbH die Darle-
hen nicht zurückzahlen konnte, wurde er 
mit 140.000 DM in Anspruch genommen. 
Im Rahmen der Veräußerung seiner An-
teile an der A-GmbH machte er die ge-
zahlten 140.000 DM steuermindernd gel-

dernd geltend. 
Der Bundesfinanzhof ließ den Abzug 
nicht zu, weil eigenkapitalersetzende 
Bürgschaften nur bei unmittelbarer 
Beteiligung abzugsfähig sind. A war 
an der B-GmbH aber nur mittelbar be-
teiligt. 

Bundesverfassungsgericht 
bestätigt Abfärberegelung 
Das Bundesverfassungsgericht hält die 
so genannte Abfärberegelung für ge-
rechtfertigt. Von Abfärberegelung 
spricht man, wenn eine Einkünfte aus 
selbstständiger Arbeit erzielende 
Personengesellschaft teilweise 
auch Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
erzielt. In diesen Fällen infizieren die 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb die aus 
selbstständiger Arbeit mit der Folge, 
dass sämtliche Einkünfte der Perso-
nengesellschaft gewerblich werden 
und damit der Gewerbesteuer unterlie-
gen. 
Auf Grund der Anrechnung der Ge-
werbesteuer (ab 2008 3,8faches des 
Gewerbesteuermessbetrags) auf die 
Einkommensteuer wird die dadurch 
entstehende Belastung zwar gemildert, 
bei hohen Gewerbesteuersätzen ver-
bleibt aber immer noch eine Zusatzbe-
lastung. 
Die Abfärbung kann vermieden wer-
den, wenn z. B. eine personenidenti-
sche weitere Personengesellschaft 
gegründet wird, die ausschließlich den 
gewerblichen Teil abwickelt. 
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Finanzverwaltung erlässt Regeln zur 
Pauschalierung der Einkommens-
teuer für Sachzuwendungen 
Seit 2007 haben Unternehmer bei betrieblich ver-
anlassten Sachzuwendungen und Geschenken 
die Möglichkeit, eine Pauschalsteuer von 30 % zu 
leisten. Als Folge muss der Empfänger die Zuwen-
dung nicht versteuern. In einem koordinierten Län-
dererlass hat die Finanzverwaltung zur Anwendung 
dieser Regelung Stellung genommen: 
• Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur Anwendung 

der Pauschalierung der Einkommensteuer für al-
le innerhalb eines Wirtschaftsjahres gewähr-
ten Zuwendungen einheitlich auszuüben. Es 
ist jedoch zulässig, die Pauschalierung jeweils 
gesondert für Zuwendungen an Dritte (z. B. Ge-
schäftsfreunde und deren Arbeitnehmer) und an 
eigene Arbeitnehmer anzuwenden. 

• Die Wahl zur Pauschalierung muss in Bezug 
auf Dritte spätestens in der letzten Lohnsteu-
er-Anmeldung des Wirtschaftsjahres der Zu-
wendung getroffen werden. In Bezug auf eigene 
Arbeitnehmer hat der Unternehmer bis zum 
28. Februar des Folgejahres (Übermittlung der 
elektronischen Lohnsteuerbescheinigung) für die 
Ausübung des Wahlrechts Zeit. Kann der schon 
erfolgte Lohnsteuerabzug eines Arbeitnehmers 
dann nicht mehr geändert werden, muss diesem 
eine Bescheinigung über die Pauschalierung 
ausgestellt werden. Die Korrektur des bereits in-
dividuell besteuerten Arbeitslohns erfolgt dann 
im Veranlagungsverfahren. Die Entscheidung für 
die Pauschalsteuer kann zum Schutz des Zu-
wendungsempfängers nicht zurückgenommen 
werden. 

• Streuwerbeartikel (Sachzuwendungen bis 
10 €) müssen nicht in die Bemessungsgrundlage 
der Pauschalierung einbezogen werden, werden 
also nicht besteuert. 

• Die Vereinfachungsregelungen zur Aufteilung 
der Gesamtaufwendungen für VIP-Logen gelten 
unverändert. Der danach ermittelte Geschenkan-
teil kann pauschaliert besteuert werden. 

• Die Möglichkeit zur Pauschalierung ist ausge-
schlossen, soweit die Aufwendungen je Empfän-
ger und Wirtschaftsjahr oder wenn die Aufwen-
dung für die einzelne Zuwendung den Betrag 
von 10.000 € brutto übersteigen. Bei drei Zu-
wendungen im Wert von jeweils 5.000 € besteht 
für die ersten beiden die Möglichkeit zur Pau-
schalierung. Die dritte Zuwendung ist vom Emp-
fänger zu versteuern. Bei einer Einzelzuwen-
dung von 15.000 € ist die Pauschalierung nicht 
zulässig. 

• Für eigene Arbeitnehmer gelten Besonderhei-
ten: 

 Bei bestimmten gesetzlichen Bewertungs- 
oder Pauschalierungsmöglichkeiten, die für 
Zuwendungen des Unternehmers an seine 
Arbeitnehmer bestehen (z. B. Firmenwa-
genbesteuerung, Arbeitgeberrabatte, Abga-
be verbilligter Mahlzeiten im Betrieb), findet 
die Pauschalsteuer von 30 % keine Anwen-
dung. 

 Hat der Unternehmer sonstige Bezüge sei-
ner Arbeitnehmer schon nach anderen Vor-
schriften pauschaliert, muss er dies nicht 
rückgängig machen, wenn er sich entschei-
det, für die Sachzuwendungen an seine Ar-
beitnehmer die neue Pauschalsteuer von 
30 % zu entrichten. Sofern nach den verfah-
rensrechtlichen Regelungen noch möglich, 
kann eine Rückabwicklung einheitlich für al-
le betroffenen Arbeitnehmer erfolgen. So-
dann kann die 30%ige Pauschalsteuer auch 
auf die sonstigen Bezüge (Sachzuwendung) 
zur Anwendung kommen. 

 Wenn Mahlzeiten aus besonderem An-
lass oder Aufmerksamkeiten (z. B. Ge-
burtstagsgeschenk) den Betrag von 40 € 
überschreiten, kann die Pauschalsteuer 
von 30 % angewandt werden. Dies gilt auch 
bei Überschreitung der monatlichen 
Freigrenze von 44 € für sonstige Sachbe-
züge. 

• Bei der Prüfung, ob Aufwendungen für Ge-
schenke an einen Nichtarbeitnehmer die 
Freigrenze von 35 € pro Wirtschaftsjahr über-
steigen, ist die übernommene Steuer nicht mit 
einzubeziehen. Die Abziehbarkeit der Pauschal-
steuer als Betriebsausgabe richtet sich danach, 
ob die Aufwendungen für die Zuwendung als Be-
triebsausgabe abziehbar sind. 

• Der Unternehmer muss den Zuwendungsemp-
fänger darüber informieren, dass er die Pau-
schalierung anwendet. Eine besondere Form 
ist dafür nicht vorgeschrieben. 

• Besondere Aufzeichnungspflichten für die Ermitt-
lung der Zuwendungen, für welche die Pauscha-
lierung angewandt wird, bestehen nicht. Aus der 
Buchführung oder den Aufzeichnungen muss 
sich ablesen lassen, dass bei Wahlrechtsaus-
übung alle Zuwendungen erfasst wurden und 
dass die Höchstbeträge nicht überschritten wur-
den. Pauschal versteuerte Zuwendungen müs-
sen nicht zum Lohnkonto genommen werden. 

Anerkennung von Mietverträgen 
zwischen nahen Angehörigen bei 
familiärem Zusammenleben 
Mietverträge zwischen nahen Angehörigen sind 
nicht nur ihrem Inhalt nach daraufhin zu überprüfen, 
ob sie dem zwischen fremden Dritten Üblichen 
entsprechen. Auch die tatsächliche Durchfüh-
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rung des Mietverhältnisses ist einer solchen Über-
prüfung zu unterziehen. 
Hierzu ergeben sich aus einem Beschluss des Bun-
desfinanzhofs einige Hinweise: 
Ein Mietverhältnis ist dann nicht anzuerkennen, 
wenn sich die Nutzungsüberlassung im Rahmen 
einer familiären Hausgemeinschaft vollzieht. Kri-
terien für diese Betrachtung sind ein gemeinsamer 
Zugang zur Wohnung und vollständig miteinander 
verflochtene Wohnbereiche. Es handelt sich dann 
um ein übliches Wohnverhältnis, bei dem zwei Ge-
nerationen unter einem Dach zusammenleben. 

Wirksamkeit einer blanko erteilten 
Zustimmung zum so genannten  
Realsplitting 
Erteilt der Unterhaltsempfänger dem Unterhalts-
leistenden blanko, d. h. ohne Angabe eines Be-
trags, die Zustimmung zum Realsplitting, ist die-
ser berechtigt, die geltend gemachten Unterhaltsbe-
träge als Sonderausgaben abzuziehen. Die Blan-
ko-Zustimmung gilt auch für die Folgejahre, wenn 
sie nicht vor Beginn eines neuen Veranlagungszeit-
raums für die Zukunft widerrufen oder der Höhe 
nach beschränkt wird. 
Die hierzu ergangene Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs setzt sich außerdem mit der Frage aus-
einander, wie eine einheitlich für Ehefrau und Kinder 
geleistete Zahlung aufzuteilen ist. Eine Aufteilung 
nach Köpfen kommt jedenfalls nicht in Frage, viel-
mehr muss dazu auf die zivilrechtlich maßgebliche 
Berechnung zurückgegriffen werden. 

Verbilligte Überlassung von Ar-
beitskleidung unterliegt nicht der 
umsatzsteuerlichen Mindestbemes-
sungsgrundlage 
Die verbilligte Überlassung von Arbeitskleidung un-
terliegt nicht der umsatzsteuerlichen Mindestbe-
messungsgrundlage, wenn dies betrieblich erforder-
lich ist. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfi-
nanzhof. 
In dem entschiedenen Fall hatte ein Metzgereibe-
trieb den bei ihm beschäftigten Metzgern und Ver-
käuferinnen Arbeitskittel und Jacken zur Verfü-
gung gestellt. Die Arbeitskleidung war mit einem 
aufgestickten Emblem der Firma versehen. Sie war 
von einem Serviceunternehmen gemietet, das auch 
die Reinigung und den Austausch beschädigter Tei-
le übernahm. Für die Überlassung und Reinigung 
der Arbeitskleidung hielt der Arbeitgeber seinen 
Arbeitnehmern Beträge ein, die auch umsatzver-
steuert wurden. Diese Entgelte betrugen weniger 
als 50 % dessen, was das Serviceunternehmen 
dem Arbeitgeber in Rechnung stellte. Das Finanz-
amt ging davon aus, dass hinsichtlich der Leistun-
gen gegenüber den Arbeitnehmern die umsatzsteu-

erliche Mindestbemessungsgrundlage in Höhe des 
vom Serviceunternehmer berechneten Entgelts an-
zuwenden sei. 
Der Bundesfinanzhof begründete seine anders lau-
tende Entscheidung mit Hinweis auf die EU-
Richtlinien sowie die Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs. Danach verbietet sich in 
solch einem Fall die Anwendung der Mindest-
bemessungsgrundlage, weil mit dieser Regelung 
nur eine Steuerumgehung vermieden werden soll. 
Die Gefahr einer Steuerumgehung bestehe im ge-
schilderten Fall nicht. 

Befristung eines Arbeitsverhältnis-
ses erfordert Schriftform 
Übersendet ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer 
vor Vertragsbeginn einen von ihm bereits unter-
zeichneten schriftlichen Arbeitsvertrag mit der 
Bitte um Rücksendung eines unterzeichneten Ex-
emplars, kann der Arbeitnehmer dieses Vertragsan-
gebot nur durch die Unterzeichnung des Ver-
trags, nicht aber mündlich annehmen. Dies hat das 
Bundesarbeitsgericht entschieden. 
Eine in dem Vertrag enthaltene Befristung des Ar-
beitsverhältnisses ist wirksam, sobald der Arbeit-
nehmer den Vertrag unterschreibt. Dies gilt auch 
dann, wenn die Unterschrift erst nach dem Arbeits-
antritt geleistet wird. 
Dementsprechend hat das Bundesarbeitsgericht die 
Klage eines Arbeitnehmers auf Feststellung eines 
unbefristeten Arbeitsverhältnisses abgewiesen. Die-
sem war der vom Arbeitgeber bereits unterzeichnete 
schriftliche Arbeitsvertrag inklusive Befristung zuge-
gangen, woraufhin er die Arbeit aufnahm und erst 
anschließend auf Aufforderung den Arbeitsvertrag 
unterschrieb und zu den Akten gab. 
Die Arbeitsaufnahme bedeutet im vorliegenden Fall 
nicht den Abschluss eines mündlichen Vertrags. 
Auch handelt es sich bei der späteren Unterschrift 
nicht um die nachträgliche schriftliche Bestätigung 
einer mündlich geschlossenen Abrede, die ohnehin 
unwirksam wäre, weil die Schriftform nicht gewahrt 
ist. Vielmehr musste dem Arbeitnehmer klar sein, 
dass der Arbeitgeber sein Angebot zum Abschluss 
eines Vertrags von der Rückgabe des unterzeichne-
ten Arbeitsvertrags inklusive der Befristung abhän-
gig gemacht hat. 

Gebrauchtwagenverkauf innerhalb 
eines Jahres nach Anschaffung 
steuerbar 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass der 
Verkauf eines gebrauchten Kfz innerhalb eines 
Jahres nach Anschaffung als privates Veräuße-
rungsgeschäft der Einkommensbesteuerung un-
terliegt. Nach dem Gesetzeswortlaut gilt dies für al-
le Wirtschaftsgüter im Privatvermögen, also auch für 
Wirtschaftsgüter des täglichen Gebrauchs. Es sei 
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zwar schwierig, die Veräußerung von privaten Wirt-
schaftsgütern steuerlich zu erfassen. Dies hindere 
die Besteuerung aber nicht. Bei Geltendmachung 
von Verlusten sei zu prüfen, ob diese tatsächlich 
entstanden sind. 
Im entschiedenen Fall hatte ein Arbeitnehmer sei-
nen neu angeschafften Pkw innerhalb eines Jahres 
an seinen Arbeitgeber verkauft und dabei einen Ver-
lust von rd. 2.300 € erlitten, den er in seiner Ein-
kommensteuer geltend machte. 
Hinweis: Nach der Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs müssen alle Veräußerungsgeschäfte, die 
innerhalb eines Jahreszeitraums entstanden sind, 
angegeben werden. Auch Verluste können gel-
tend gemacht werden, die allerdings nur mit posi-
tiven Einkünften aus privaten Veräußerungsge-
schäften verrechnet werden können. Es bleibt 
abzuwarten, ob das Bundesministerium der Finan-
zen dieses Urteil „kassiert“ oder der Gesetzgeber 
das Gesetz ändert. 

Mietvertragliche Nebenkostenrege-
lungen sind klar und eindeutig zu 
vereinbaren 
Der Bundesgerichtshof hatte eine von den Mietpar-
teien vertraglich getroffene Nebenkostenabrede 
auszulegen. Der Mieter verweigerte die Zahlung be-
stimmter Betriebskosten, da diese nach seiner Auf-
fassung in der Miete enthalten waren. In dem For-
mularmietvertrag hatte der Vermieter die Darstel-
lung einzelner Nebenkostenpositionen diagonal 
durchgestrichen und mit dem Hinweis versehen 
„siehe Zusatzvereinbarung“. 
Das Gericht hat den überschriebenen Vertragspas-
sus nicht als Ergänzung der vertraglichen Regelun-
gen gewertet, sondern als neue Vereinbarung. Folg-
lich ist nur für die in dieser Vereinbarung genannten 
Nebenkosten eine Vorauszahlung zu leisten. Die üb-
rigen Kosten sind pauschal durch die Teilinklusiv-
miete abgegolten. Diese vertragliche Ungenauig-
keit geht damit zu Lasten des Vermieters. 

Wirksamkeit eines entschädigungs-
losen Verzichts auf Versorgungs-
ausgleich 
In einem Ehevertrag können Ehegatten durch aus-
drückliche Vereinbarung auch den Versorgungs-
ausgleich ausschließen. Der Ausschluss ist aller-
dings unwirksam, wenn innerhalb eines Jahres nach 
Vertragsschluss Antrag auf Ehescheidung gestellt 
wird. 
Darüber hinaus können Ehegatten im Zusammen-
hang mit der Scheidung eine Vereinbarung über 
den Versorgungsausgleich schließen. Diese Ver-
einbarung muss notariell beurkundet oder ge-
richtlich protokolliert werden und bedarf der Ge-
nehmigung des Familiengerichts. 
Das Brandenburgische Oberlandesgericht hatte sich 
mit der Frage zu beschäftigen, ob eine Bestimmung 
im Ehevertrag grundsätzlich zulässig ist, wonach für 
den Fall der Unwirksamkeit des Ehevertrags wegen 
eines Scheidungsantrags binnen Jahresfrist der 
Ausschluss des Versorgungsausgleichs als Verein-
barung im Zusammenhang mit der Scheidung gelten 
soll. 
Das Gericht bejahte in seiner Entscheidung diese 
Frage und stellte klar, dass die einschlägige BGB-
Vorschrift entgegen ihrem Wortlaut die Vereinba-
rung eines entschädigungslosen Verzichts auf den 
Versorgungsausgleich nicht schlechthin ausschließt. 
 

Termine August 2008 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, So-
lidaritätszuschlag 

11.8.2008 14.8.2008 8.8.2008 

Kapitalertragsteuer, Solidari-
tätszuschlag 

Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 
den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer 11.8.2008 14.8.2008 8.8.2008 

Gewerbesteuer 15.8.2008 18.8.2008 12.8.2008 

Grundsteuer 15.8.2008 18.8.2008 12.8.2008 

Sozialversicherung 27.8.2008 entfällt entfällt 

 


